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Teil A 

Zusatzqualifikation 
Systemintegration 

 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte 
 in Wochen vermittelt 

 
Analysieren von technischen Aufträgen und Entwickel n von Lösungen  

 
a) Ist-Zustand von zu verbindenden Teilsyste- 

men analysieren und auswerten und System- 
schnittstellen identifizieren 

b) technische Prozesse und Umgebungsbedin- 
gungen analysieren und Soll-Zustand festle- 
gen 

c) Lösungsvarianten zur Systemintegration erar- 
beiten, bewerten und abstimmen und dabei 
sowohl Spezifikationen berücksichtigen als 
auch technische Bestimmungen und die be- 
trieblichen IT-Richtlinien einhalten 

d) Vorgehensweise und Zuständigkeiten bei In- 
stallationen und Systemerprobungen festle- 
gen 
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I ns ta l l i e ren  und Inbe t r iebnehmen 
von  cybe rphys i schen  Sys temen 

 
a) mit Kleinspannung betriebene Hardwarekom- 

ponenten installieren und Softwarekomponen- 
ten konfigurieren 

b) Systeme mittels Software zu einem cyberphy- 
sischen System vernetzen 

c) Systeme mit Hard- und Softwarekomponenten 
in Betrieb nehmen 

d) Störungen analysieren und systematische 
Fehlersuche in Systemen durchführen und 
dokumentieren 

e) Systemkonfiguration, Qualitätskontrollen und 
Testläufe dokumentieren 
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